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A) Begründung     
 

1. Anlass und Ziel der Planung 

 

1.1 Bestehende Biogasanlage / Bedeutung 

Im Jahre 2009 wurde von Herrn Gerhard Zöls, Pocking-Oberindling 45,  ein Bauantrag zur 

Genehmigung einer Biogasanlage auf der  Fl.Nrn. 17 /108, Gemarkung Indling, eingereicht. 

In den Folgejahren wurde diese Anlage kontinuierlich erweitert. 

Die Biogasanlage in Oberindling, heute eine der größten Anlagen im Landkreis Passau, 

versorgt das Gymnasium Pocking, die Grundschule Pocking, die Mittelschule Pocking, das 

Hallenbad und eine Seniorenwohnanlage.  

Für die Realisierung wurde eine über zwei Kilometer lange Microgasleitung von Oberindling 

nach Pocking gelegt. Die Anlage selbst (drei BHKWs) besitzt eine elektrische Leistung von 

1030 kw und erzeugt rund 4.400 Mw/h el jährlich. Auch am Anlagenstandort werden über ein 

2.100 m langes Nahwärmenetz ca. 50 Haushalte, Gewerbebetriebe und Stallungen beheizt. 

Durch die Anlage werden pro Jahr ca. 6.000 t Schweinegülle, 3000 t Hühnertrockenkot, 4000 t 

Maisstroh und rund 15.000 t Silage verarbeitet.  

 

1.2 Notwendigkeit der Erweiterung 

Innerhalb des jetzigen Geltungsbereich sind durch die durchgeführten Baumaßnahmen keine 

Erweiterungsflächen vorhanden. Diese sind jedoch für eine Erweiterung der Gasproduktion und 

besonders im Hinblick auf eine  flexiblere Ausgestaltung der energetischen Versorgung 

erforderlich. Dabei sollen die baulichen und räumlichen Voraussetzungen dafür geschaffen 

werden, das eine Aufbereitung von Biogas zu Biomethan oder LNG erfolgen kann, bzw. dass 

in Zeiten drohender Energieknappheit, eine flexible Einspeisung von Gas, Strom und Wärme 

ermöglicht werden kann.  

Die technischen Voraussetzungen für die Einspeisung von Erdgas in das Versorgungsnetz 

wurden bereits im Vorfeld mit der Ergas Süsbayern abgeklärt. 

Die Erweiterungsfläche hat eine Größe von ca. 13.500 qm, grenzt westlich an die bestehende 

Anlage an und befindet sich im Eigentum des Antragstellers. 
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Abb. 1: Bestehende Biogasanlage mit Erweiterungsfläche (rechts) 

 

2  Planungsrechtliche Voraussetzungen   

 

2.1. Ausgangssituation / Genehmigungsplanung 2009  

Der Austellungsbeschluss für den „Bebauungsplan SO Biogasanlage Oberindling“ wurde vom 

Stadtrat Pocking am 01.02.2017 gefasst. 

Hinsichtlich der geplanten Erweiterung wurde von den Vertretern der Landratsämter mitgeteilt, 

dass die Anlage bereits die zulässige Größe nach dem BauGB überschritten hat.  

Um sowohl für den Bestand als auch für die geplanten bzw. künftigen Erweiterungen 

Rechtssicherheit herzustellen, war die Aufstellung eines Bebauungsplanes sowie die 

entsprechende Änderung des Landschafts- und Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Dabei sollten im Bebauungsplan nur die unbedingt notwendigen Festsetzungen getroffen 

werden; insbesondere waren  die im Sondergebiet zulässigen Nutzungen aufzuzählen. 

Im Laufe der folgenden Jahre wurden zur Erweiterung der Biogasanlage folgende Maßnahmen 

durchgeführt, für die jeweils eigene Bauanträge eingereicht und genehmigt wurden. Der 

ordnungsgemäße Betrieb wurde durch immissionsschutzrechtlichen Gutachten nachgewiesen: 

 

Jahr  Erweiterungsmaßnahme 
2009  1. Antrag Baugenehmigung; baurechtliche Genehmigung für 380 kw/el 
2010  Erweiterung auf 500 kw/el 
2011  Erweiterung um Nachgärer und ein (kleines) Fahrsilo 
2011  Bau des Satelliten in Pocking mit 380 kw/el Genehmigung der Gaserzeugung 
  auf 700 kw/el Leistungssteigerung in Oberindling 
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2012  Erweiterung um ein Endlager und ein großes Fahrsilo und eine   
  Trocknungshalle 
2014  Erweiterung in Pocking durch weiteres Flex-BHKW mit 250 kw/el, Steigerung 
  der Gaserzeugung auf 880 kw/el (Gesamt: 380 Pocking und 500 Oberindling) 
2016  Bau eines Flex-BHKW in Oberindling (530 kw/el)   
 

Im Jahre 2017 waren folgende Erweiterungen geplant: Errichtung eines Trockners, Errichtung 

eines Verladesilos (60 t), Errichtung von zwei Naßmaissilos (160 t), Errichtung von zwei 

Lagersilos (je 500 t), Errichtung eines Gärrestlagers 

 

2.2 Aufstellungsbeschluss Bauleitplanung / Erneute Auslegung 

Die Stadt Pocking hat am 15.02.2023 den Aufstellungsbeschluss für die Erweiterung des 

Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Biogasanlage Oberindling“ gefasst. Zugleich sollte der 

Landschafts- und Flächennutzungsplan mit Deckblatt Nr. 81 geändert werden. 

Im Landschafts- und Flächennutzungsplan der Stadt Pocking ist das Planungsgebiet bisher als 

„Landwirtschaftliche Nutzfläche“ dargestellt. Im Zuge der Flächennutzungsplanänderung, die 

bereits durchgeführt wurde, wurde dieser Bereich als Sondergebiet nach § 11 BauNVO 

dargestellt. Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange/Bürgerbeteiligung erfolgt gemäß 

§§ 4 Absatz 2,3 und Absatz 2 BauGB.  
Von der Unteren Naturschutzbehörde und dem Bayerischen Bauernverband wurden Bedenken 

und Anregungen vorgetragen, die in die Festsetzungen aufgenommen wurden. 

Von der Abteilung Wasserrecht, dem Wasserwirtschaftsamt und dem Landesamt für 

Denkmalpflege wurden Hinweise gegeben, die unter Punkt 5.3 aufgenommen wurden. 

Um die Festsetzungen des Bebauungsplans zu konkretisieren, hat der Stadtrat am 28.02.24 

eine erneute Auslegung nach § 4a, Abs. 3 BauGB beschlossen. 

Vorgaben der Landesentwicklungsplanung bzw. der Regionalplanung sind nicht bekannt. 
 

2.3 Alternative Planungsmöglichkeit 

Das Planungsgebiet für die Erweiterung der bestehenden Biogasanlage weist folgende günstige 

Standortfaktoren auf: - Vorhandener Bestand mit entsprechender Ausstattung / - Prüfung durch 

bereits durchgeführte Genehmigungsverfahren / - gute verkehrsmäßige Anbindung über 

vorhandene Erschließungen / - gute Lage hinsichtlich der erforderlichen Einspeisung des 

produzierten Biogases in das Erdgasnetz. 

Die Erweiterungsplanung ist zur gegebenen Zeit an anderer Stelle nicht möglich und ist auch 
wirtschaftlich nicht sinnvoll. 
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3.  Beschreibung des Planungsgebietes   

     
3.1  Lage im Raum / Größe         

Das Planungsgebiet gehört zur naturräumlichen Haupteinheit „Unteres Inntal“ (054 nach 

Meynen und Schmithüsen) bzw. zur Untereinheit „Pockinger Heide“ (054 – B nach Arten- und 

Biotopschutzprogramm für den Landkreis Passau). 
Die Pockinger Heide ist weitgehend eben und  durch relativ tiefe Grundwasserflurabstände mit 

skelettreichen Böden und somit durch eine „edpahische bedingte Trockenheit“ (nach Schober) 

charakterisiert.  
Das Planungsgebiet liegt am westlichen Ortsrand des landwirtschaftlich geprägten Weilers 

Oberindling und wird im Norden, Osten und Süden von Ackerflächen bzw. von Feldwegen 

begrenzt.  

Die in westlicher Richtung geplante Erweiterung der Biogasanlage umfasst eine Fläche von ca. 

13.500 qm. 

 

 
Abb. 2: Topographische Karte 
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3.2 Erschließung / Wasserwirtschaft       

Straßenerschließung 

Die Haupterschließung erfolgt in Oberindlimg über die südlich der Anlage gelegene  

Gemeindeverbindungsstrasse (Fl.Nr. 15/3). Des weiteren kann die bestehende Biogasanlage 

auch im Westen und Norden über ausgebaute Feldwege angefahren werden. 

Verschliessbare Zufahrten befinden sich im südöstlichen,  nordöstlichen und westlichen 

Bereich der Anlage, die  von einem bepflanzten Erdwall umgeben bzw. eingezäunt ist.  

Im Bereich des Deckblattes Nr. 1 sind zwei weitere mögliche Zufahrten im nordwestlichen 

bzw. südlichen Teil des Planungsgebietes vorgesehen. 

Der im Westen vom Antragssteller angelegte Weg kann im Zuge der Betriebserweiterung 

aufgelassen werden. 

Die innere Erschließung erfolgte nach wirtschaftlichen Aspekten. Die Nutzflächen, Zuwege 

etc. wurden wassergebunden befestigt bzw. gepflastert. 

Wasserwirtschaft 

Die Trinkwasserversorgung ist durch den Anschluss an die Wasserversorgung der „Ruhstorfer 

Gruppe“ sicher gestellt. Oberflächenwasser wird auf dem Grundstück breitflächig versickert 

Die Abwasserbeseitigung (soweit zulässig) erfolgt durch die Stadt Pocking. 

 
Abb.3: Luftbild 
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3.3  Nutzungen Bestand / Erweiterungsfläche      

Die vorhandenen Nutzungsarten der bestehenden Biogasanlage 

sind in folgender Übersicht zusammengestellt: 

 

Bestehender FNP / LP -  Fläche Geltungsbereich ca. 24.700 qm 

   ca. Fläche in qm /  Anteil %  

Nutzung 

Erschliessung   4.950   20,0 

    Zufahrten  3.210    

     Innere  1.740 

 

Grünflächen    6.150    24,9 

     Randeingrünung 3.850 

     Innenbereich 2.300 

 

 

Betriebsfläche   13.600     55,1 

      Gebäude / Silos 5.030 

      Lager /  

     versiegelte Flächen 8.570 

 

Gesamt   24.700   100,0 

 

 

Auf der Erweiterungsfläche sind folgende Nutzungen geplant: 

Fläche                     ca. 13.500 qm   Anteil in % 

Davon:  

Betriebs-und Verkehrsfläche:     ca. 11.000 qm     81 

Randeingrünung:       ca.   2.500 qm     19 

 

Am nördlichen Rand ist als erste Maßnahme eine Biogasaufbereitungsanlage geplant. 

In den nächsten drei bis fünf Jahren sind weitere Wirtschaftsgebäude geplant. 
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3.4 Bestehende / Geplante Versickerungsmulde 

Am südlichen Rand des Geltungsbereiches des Deckblattes Nr. 1 befindet sich eine 

Versickerungsmulde für Regenwasser.  

 
Abb. 4: Bestehende Versickerungsmulde 

 

Diese bleibt vorläufig bestehen; sie kann aber bei Bedarf baurechtlich für weitere 

Baumaßnahmen (nach Auffüllung) genutzt werden. Wenn dies der Fall sein sollte, wird eine 

neue Versickerungsmulde im südwestlichen Bereich (Abb.  5)  angelegt werden. 

Die Versickerungsmulde wird in Abstimmung mit dem Landratsamt (Bauamt Süd; mail vom 

28.02.24) nicht in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit einbezogen. Die 

bauplanungsrechtliche Zulässigkeit im Außenbereich ergibt sich aus § 35 Abs. 1Nr. 3 BauGB. 

Für ein neu zu schaffende Verisickerungsmulde ist vor Auffüllung der bestehenden Mulde eine 

wasserrechtliche Erlaubnis einzuholen. 

 
Abb. 5: Geplante Versickerungsmulde (rot)  
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Für die bestehende Versickerungsmulde hat Herr Diplombiologe Gisbert Schleinkofer am 

02.08.23 eine Stellungnahme zur ökologischen Einschätzung (Schwerpunkt: Amphibien)  

dieser Regenwassersickergrube verfasst: 

 

Am SW-Rand der Biogasanlage Oberindling wurde erst vor wenigen Jahren eine Sickergrube 

bzw. ein Auffangbecken für das gesammelte Regenwasser aus der angrenzenden Anlage ge- 

schaffen.  

Die Senke ist steil abfallend, 6-8m tief und am oberen Rand mit einem Erdwall umgeben. 

Am Senkenboden befindet sich eine 200 bis 300 m² großer perennierender Tümpel, der 

künstlich mit Röhrichtpflanzen bepflanzt wurde. Es dominieren einige wenige Arten wie 

Breitblättriger Rohrkolben (Typha latifolia), Schilf (Phragmites australis) und Flatterbinse 

(Juncus effusus).  

 

Die Wassertiefe beträgt 30-40 Zentimeter, der Trophiegrad bewegt sich zwischen meso-und 

eutroph (Nährstoffeintrag aus den benachbarten Feldern).  Im SW-Teil gibt es eine größere 

Ansammlung von Wasserlinsen (Lemna minor). Der Uferbereich ist sehr schmal, so dass kaum 

Flachwasserbereiche entstehen. Die Verlandungstendenz ist relativ groß.  

 

Die Faunenbesiedlung ist auf Grund des geringen Alters des Biotops nicht sonderlich 

ausgeprägt.  

Es existiert eine kleine Population an Wasserfröschen (Rana esculenta ) bzw.  Teichfröschen 

(Rana lessonae) (Mischhybriden) unterschiedlichen Alters.  Andere Amphibien wurden nicht 

festgestellt. Ferner wurde eine Libellenart beobachtet, die große Pechlibelle (Ischnura 

elegans), eine gängige Art.  

Gelegentlich wird der Standort von Stockenten angeflogen, die dort eine Rast einlegen.  

Insgesamt sind seltenere Arten erst mit einem höheren Alter der Anlage zu erwarten. 

 

Zum jetzigen Zeitpunkt sollten der künstliche Charakter der Anlage und das noch geringe Alter 

eine geplanten Verlegung im Zuge der Erweiterung der Biogasanlage erleichtern und möglich 

machen.  Bei der Neuanlage könnte eine fachliche Beratung für die natürliche Entwicklung des 

Feuchtbiotops hilfreich sein. 

 

 



 11 

 
 Abb. 6: Fotodokumentation 

      

Fotodokumentation 
 
 

 
Erweiterungsfläche, Ansicht von Südosten 
 

 
Zufahrt/Erschließung, Bereich West 
 

 
Eingrünung, Bereich  Nordwest 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Erweiterungsfläche, Ansicht von Westen 
 

 
Zufahrt/Erschließung, Bereich Nord 
 

 
Eingrünung, Bereich Südwest 
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4.  Randeingrünung 
 
4.1 Bestand 
Mit der im Jahr 2012 beantragten Erweiterung der Biogasanlage wurde beim Landratsamt 

Passau auch ein mit Frau Kotz von der Unteren Naturschutz abgestimmter Begrünungs- bzw. 

Freiflächenplan sowie eine Ausgleichsflächenplanung eingereicht und genehmigt (Büro PM 

vom 06.06.2012). 

Der Begrünungsplan sah die Anlage eines durchschnittlich 5 m breiten und 3 m hohen Erdwalls  

im nördlichen, westlichen und südlichen Rand der Biogasanlage vor. 

Der Wall wurde im Frühjahr 2013 entsprechend der angegeben Pflanzliste mit einer 

überwiegend 3- reihigen Hecke bepflanzt (Verwendung von autochthonem Pflanzenmaterial; 

Bezug: Baumschule Köppl, Viechtach). Insgesamt wurden 840 Sträucher gesetzt und folgende 

Arten verwendet: Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Waldhasel (Cornus avellana), 

Kornelkirsche (Cornus mas), Kreuzdorn (Rhamnus catharticus), Gemeiner Liguster (Ligustrum 

vulgare), Hundsrose (Rosa canina), Wolliger Schneeball (Viburnum lantana), Gemeine 

Heckenkirsche (Lonicera xylosteum). Die Qualifikation lag bei einer Höhe von 60-100, bei 3 

bis 6 Trieben. 

Die Randeingrünungen im Bestand nehmen eine Fläche von ca. 3.850 qm ein. 

 
4.2 Planung 

Die in der Änderung des Flächennutzungs-/ Landschaftsplanes dargestellte Erweiterungsfläche 

soll im nördlichen, westlichen und südlichen Bereich vor allem aus Gründen des 

Landschaftsbildes eingegrünt werden. Um auch eine ökologische Aufwertung zu erzielen, 

sollen die an diesem neuen Wall geplanten Baum-Strauch - Hecken auf einer Breite von 5 m 

angelegt werden.  

Da Teilflächen im Bereich des Deckblattes Nr. 1 noch vorübergehend landwirtschaftlich 

genutzt werden, erfolgt die Realisierung der Randeingrünung sukzessive mit der Umsetzung 

des Baufortschrittes.  

Bezüglich der Eingrünung wurde die Planung mit Frau Liebrecht von der Unteren 

Naturschutzbehörde beim Landratsamt Passau am 27.04.23 abgestimmt. 

Die vorhandene Randeingrünung im Westen des bestehenden Geltungsbereich des Bebauungs- 

und Grünordnungsplanes kann dabei aus betriebstechnischen Gründen entfernt bzw. versetzt 

werden.  
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5.  Erweiterung mit Deckblatt Nr. 1  
5.1 Zeichnerische Festsetzungen / Planzeichen 
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5.2 Festsetzungen mit Text  
 
Festsetzungen Bebauungsplan:  
1. Art der baulichen Nutzung 

1.1  Sondergebiet Biogasanlage Oberindling gem. § 11 Abs. 1 BauNVO   

1.2  Das Sondergebiet dient dem Bau, der Erweiterung bzw. Änderung und dem Betrieb 
von Biogasanlagen einschließlich der für den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen. Dies 
gilt auch für weitere Betreiber. 

 zulässig sind:  

. landwirtschaftliche Anlagen  

. Betriebsgebäude  

. Nebengebäude  

. Lagergebäude  

. Fahrsilo bzw. Lagersilo für Rohstoffe und Reststoffe  

. Biogaseinspeise – und Biogasaufbereitungsanlagen 

. Gärbehälter für die Gaserzeugung  

. Gärrestbehälter 

. Trocknungsgebäude  

. Blockheizkraftwerk  

. Darüber hinaus sind alle bauliche und technischen Anlagen zulässig, die mit dem Betrieb 
der Biogasanlage in unmittelbaren Zusammenhang stehen (z.B. Waage)   

. 1.3  Im Sondergebiet ist der Betrieb von Biogasanlagen einschließlich der für die 
Gaserzeugung, Gasaufbereitung und Gaseinspeisung und Wärmeerzeugung 
erforderlichen Anlagen zulässig (z.B. Gärrestbehälter)   

. 1.4  Betrieb: der ordnungsgemäße Betrieb ist durch entsprechende 
immissionsschutzrechtliche Gutachten nachgewiesen worden. Sofern für die 
Erweiterung ein zusätzlicher Bedarf besteht, ist diesem in der Genehmigung 
nachzukommen.   

2. Maß der baulichen Nutzung  

. 2.1  GRZ = 0,8   

. 2.2  Wandhöhe / Firsthöhe Bei den Fahrsilos wird eine max. Wandhöhe von 4,0 m über 
dem natürlichen Gelände festgesetzt; Bei den „Rundsilos“ wird eine max. Firsthöhe 
von 25 m über dem natürlichen Gelände festgesetzt. Als obere Bezugshöhe wird die 
Behälteroberfläche der Gaserzeugung herangezogen.    
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 Die Wandhöhe bei Gebäuden beträgt max. 8,0 m, ab natürlichem Gelände bis 
 Schnittpunkt der Wand mit Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand  gem. 
 Art. 6 Abs. 4 BayBO. Bei der Errichtung eines Gebäudes mit einem Pultdach 
 beträgt die max. Wandhöhe im oberen Dachbereich 9,50 m ab dem natürlichen 
 Gelände bis Schnittpunkt der Wand mit Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss 
 der Wand gem. Art. 6 Abs. 4 BayBO.  

3. Weitere Festsetzungen 
 Gelände: Das bestehende und das geplante Gelände sind im Bauantrag fest zu setzen. 
 Es soll in seinem natürlichen Verlauf nicht unnötig gestört werden.  

 Dächer: Ziegel naturrot / grau Blech  - Dachneigung: 18° - 35° Dachneigung: bis max. 
 15° Satteldach (SD) Pultdach (PD 

 Niederschlagswasser: Hinsichtlich der Niederschlagswasserentwässerung ist § 46 
 WHG in Verbindung mit Art. 29 BayWG zu beachten. Eine Aussage hinsichtlich der 
 Niederschlagswasserentwässerung ist von einem fachkundigen Büro zu ermitteln. Ggf. 
 ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Das Biogashandbuch Bayern, Kap. 
 2.2.4 ist dabei zu beachten.  

 Löschwasser: Hinsichtlich der Löschwasserbereitstellung sind die DVGW – 
 Arbeitsblätter W 405 und W 331 zu beachten.  

 Immissionen: Mit der Anlage entstehen ggf. Immissionsbelastungen sowie 
 Beeinträchtigungen des Schutzgutes Luft. Auch wenn mögliche Beeinträchtigungen 
 durch Gutachten bereits geprüft wurden, ist auf Art. 6 Abs. 2 Nr. 7 Satz 9 BayLplG 
 hinzuweisen und evtl. Auflagen im Genehmigungsverfahren zu formulieren.  

 
Festsetzungen Grünordnungsplan: 

1.  Neupflanzung  

 Bei den im Bebauungs- und Grünordnungsplan bezeichnten Bereichen sind 
 Neupflanzungen mit Bäumen I. oder II. Ordnung bzw. mit Sträuchern 
 durchzuführen. Bei der durchgeführten Eingrünung sind bei Ausfall Nachpflanzungen 
 mit Sträuchern (autochthones Pflanzenmaterial) durchzuführen.  

2.  Pflanzlisten 

  Bäume I. Ordnung  

 Spitzahorn, Bergahorn, Zitterpappel, Winterlinde, Sommerlinde, Stieleiche, 
 Traubeneiche, Esche, Walnuß, Rotbuche, Silberweide, Bruchweide, Schwarzerle, 
 Grauerle, Feldulme  

 Bäume II. Ordnung Feldahorn, Hainbuche, Vogelkirsche, Traubenkirsche, Mehlbeere, 
 Vogelbeere, Speierling, Baumhasel  

 Qualifikation: 2 xv. m.B., STU 10/12  

 Sträucher  

 Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Waldhasel (Cornus avellana), Kornelkirsche 
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 (Cornus mas), Kreuzdorn (Rhamnus catharticus), Gemeiner Liguster (Ligustrum 
 vulgare), Hundsrose (Rosa canina), Wolliger Schneeball (Viburnum lantana), 
 Gemeine Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)  

 Qualifikation: 3- 6 Tr., 60-100  

  3. Pflege  

 Die festgesetzten Gehölzpflanzungen sind pfleglich heranzuziehen und in ihrer 
 natürlichen Entwicklung zu fördern. Sie sind dauerhaft zu erhalten und bei Ausfall 
 durch gleichwertige und gleichartige zu ersetzen. Die Dauer der Entwicklungspflege 
 beträgt mindestens drei Jahre. Der Einsatz von Insektiziden, Pestiziden, Herbiziden 
 und Fungiziden ist nicht erlaubt  

3. Festsetzungen Ausgleichsflächenplan: 
 Allgemein (siehe Plan Anhang) 
 Entwicklungsziel: ist ein mesophiles Gebüsch durch natürliche Sukzession 
 Sollte das Entwicklungsziel nicht innerhalb von 15 Jahren erreicht sein, sind 
 Strauchpflanzungen auf der Sukzessionsfläche vorzunehmen.  
 
 Pflanzen 
 Cornus mas - Kornelkirsche 
 Crataegus monogyna - Eingriffeliger Weißdorn 
 Prunus spinosa - Schlehe 
 Pyrus pyraster - Wildbirne 
 Salix caprea - Sal-Weide 
 Sambucus nigra - schwarzer Holunder 
 Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball 
 
 Pflanzqualität 
 2 x verpflanzte Sträucher, 4 Triebe, Höhe 60-100 cm, gebietseigen, 
 Vorkommensgebiet 6.1 "Alpenvorland" 
 
 Pflanzabstand in der Reihe 1,50 m, zwischen den Reihen 1,00 m 
 
 
 Pflege 
 Die festgesetzten Gehölzpflanzungen sind pfleglich heranzuziehen und in ihrer 
 natürlichen Entwicklung zu fördern. Sie sind dauerhaft zu erhalten und bei Ausfall durch 
 gleichwertige und gleichartige zu ersetzen. Ein Verbiss-Schutz ist anzubringen. Die 
 Dauer der Entwicklungspflege beträgt mindestens drei Jahre. Der Einsatz von 
 Insektiziden, Pestiziden, Herbiziden und Fungiziden ist nicht erlaubt. Hecken sind als 
 frei wachsende Landschaftshecken anzulegen und zu pflegen, d.h. Pflegeschnitte dürfen 
 nur in mehrjährigen Abständen erfolgen. 
 
 Anzeige / Grunddienstbarkeit 

 Die durchgeführte Aufwertung ist der UNB beim Landratsamt Passau zeitnah 
 anzuzeigen.  

 Eine Grunddienstbarkeit zugunsten des Freistaates Bayern ist einzutragen. 
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4. Festsetzungen zur Versickerungsmulde: 
 (Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG) 
 
 Die  neue Sickermulde ist vor der Verfüllung der bereits bestehenden Sickermulde 
 funktionstauglich herzustellen.  

 Die Tiere müssen vor der Verfüllung sicher geborgen und in ein Einsatzhabitat 
 umgesiedelt werden.  

 Nach Bergung bzw. Umsiedlung der besonders und streng geschützten Tiere ist die 
 Versickerungsmulde zügig zu verfüllen, um eine Wiederansiedlung zu vermeiden. 

 Die Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen hat unter Aufsicht und Betreuung einer 
 qualifizierten Fachperson zu erfolgen.  

 
5. Festsetzungen zum Schutz von Gelände, Wasser und Boden:  

 Geländegestaltung  

 Das Gelände soll in seinem natürlichen Verlauf nicht unnötig verändert werden. 
 Geringmächtige Abgrabungen und Aufschüttungen sind lediglich zur 
 Biotopgestaltung, zur Regenwasserversickerung und zur Modellierung der 
 vorhandenen Straßenböschungen zulässig. Der belebte Mutterboden ist vor Beginn der 
 Baumaßnahme abzutragen und vor Verdichtung zu schützen. Nach Möglichkeit ist er 
 innerhalb des Baugebietes wiedereinzubauen.  

 Versiegelung / Versickerung  

 Die Versiegelung ist auf das unumgängliche Maß zu beschränken. Die 
 Grundwassererneuerung soll durch wasserdurchlässige Beläge und bewachsene 
 Bodenoberflächen gefördert werden. Zulässig sind Natur- oder Betonsteinpflaster auf 
 Kiesbett mit wasserdurchlässigen Fugen, Schotterrasen, Kiesmastix oder 
 Mineralbeton. Das Niederschlagswasser soll breitflächig versickert werden.  

6. Sonstige Festsetzungen: 
 Eine ordnungsgemäße und ortsübliche Bewirtschaftung benachbarter 
 landwirtschaftlicher Flächen muss weiterhin uneingeschränkt möglich sein, was vor 
 allem auch eine uneingeschränkte Zu- und Abfahrt landwirtschaftlicher Maschinen zu 
 den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen beinhaltet. In diesem Zusammenhang 
 ist insbesondere die für landwirtschaftliche Maschinen oft zutreffende Überbreite zu 
 beachten.  

 Ferner ist gegenüber landwirtschaftlich genutzten Flächen für Gehölze, die eine Höhe 
 von 2 m und mehr erreichen, ein Pflanzabstand von 4 m einzuhalten. Auf eine 
 Bepflanzung mit Hochstammbäumen sollte im Grenzbereich zu landwirtschaftlichen 
 Flächen verzichtet werden. Für Gewächse bis 2 m Höhe ist mindestens ein Abstand von 
 0,5 m zu landwirtschaftlichen Flächen einzuhalten. 
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5.3 Hinweise der Fachstellen 
Untere Naturschutzbehörde: Hinweise zur Versickerungsmulde  
Die Aufschüttung der Versickerungsmulde im Süden darf nur im September/Oktober 
geschehen. Davor ist die Sohle zu räumen. Das Räumgut ist in der Nähe der neu angelegten 
Versickerungsmulde zu lagen, um Tieren im Räumgut Fluchtmöglichkeiten zu geben. Zügiges 
Verfüllen der alten Versickerungsmulde. Nach einigen Tagen ist das Räumgut zu entfernen. 
Unbelastetes Material kann auf landwirtschaftlichen Flächen (kein Überschwemmungsgebiet, 
keine Auffüllung von Mulden, keine naturschutzfachlich wertvollen Flächen) eingearbeitet 
werden. Evtl. baurechtliche oder sonstige rechtliche sowie fachliche Bestimmungen sind 
hierbei zu berücksichtigen. Im Zweifelsfall sollte es vorab mit dem zuständigen Landratsamt 
abgesprochen werden. Alternativ hierzu bietet sich die Deponierung an. 
 
Abteilung Wasserrecht 
Im betroffenen Bereich sind keine Altlasten (lt. ABuDIS) bekannt.  

Auf die Verpflichtungen nach § 7BBodSchG wird hingewiesen (Verpflichtung zur Vorsorge 
gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen).  

Gem. Bebauungsplanentwurf ist die Verfüllung einer Versickerungsmulde sowie das 
Einbringen von unbelastetem Material auf landwirtschaftlichen Flächen angedacht.  

Die Zulässigkeit der Auffüllung der Versickerungsmulde ist mit dem Wasserwirtschaftsamt 
Deggendorf sowie dem Bauamt zu klären. Im Falle von Aufschüttungen im Zusammenhang 
mit der Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht wäre § 12 BBodSchV zu beachten.  

Hierbei wird auf die bodenschutzfachliche Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes 
Deggendorf verwiesen.  

Die Zulässigkeit der Verwertung von Bodenaushub und Erdmaterial in technischen 
Bauwerken (als nicht zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht) richtet sich nach 
der LAGA M20.  

 
Wasserwirtschaftsamt  

Es wird mitgeteilt, dass die Versickerung des Niederschlagswassers bisher über ein 
Versickerungsbecken/Sickermulde (siehe Bescheid des LRA Passau vom 14.10.2019, AZ.: 
6421 53.0.07 WA20373) erfolgt.  

Die geplante Erweiterungsfläche befindet sich im Bereich des bestehenden 
Versickerungsbeckens. Aus der Erläuterung geht hervor, dass diese Sickermulde verfüllt 
werden soll. Die zukünftige Niederschlagswasserbeseitigung ist im Rahmen des 
Bebauungsplans darzustellen.  

Bei der Auffüllung des Versickerungsbeckens und der Entsorgung des Räumgutes sind auch 
bodenschutzfachliche Belange zu berücksichtigen. Wie im Erläuterungsberichtes 
vorgeschlagen, ist vor Beginn der Maßnahme mit dem Landratsamt Passau und ggf. mit dem 
WWA Deggendorf Rücksprache zu halten.  
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Landesamt für Denkmalpflege  

Bodendenkmalpflegerische Belange:  

Eswird darauf hingewiesen, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der 
Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere 
Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG unterliegen.  

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich 
der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur 
Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der 
Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines 
der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund 
geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den 
Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.  

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum 
Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere 
Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten 
gestattet.  
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B) Umweltbericht mit Eingriffsregelung  
 
1. Einleitung 

Mit dem vorliegenden Umweltbericht wird den gesetzlichen Anforderungen nach 

Durchführung einer sogenannten Umweltprüfung (UP) Rechnung getragen, welche die 

Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie der EU in nationales Recht darstellt. 

Aufgabe des Umweltberichts ist es, alle Umweltbelange sowie die Standortauswahl für die 

Bebauung unter dem Blickwinkel der Umweltvorsorge zusammenzufassen. 

Er soll den Prozess der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung von Umweltbelangen 

festhalten und so die Grundlage zur Abwägung mit konkurrierenden Belangen bilden, die in 

anderen Teilen der Begründung darzulegen sind. Er dokumentiert den Abwägungsvorgang und 

das Abwägungsergebnis und belegt, dass den verfahrensrechtlichen Anforderungen bei der 

Ausweisung nachgekommen wurde. 

Zweck der Umweltprüfung (UP) ist es, einen Beitrag zur Berücksichtigung der Umweltbelange 

bei der Zulassung von Projekten zu leisten und dadurch der Umweltvorsorge zu dienen. Die 

Umweltprüfung umfasst die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen eines 

Vorhabens auf die Schutzgüter Menschen, Tiere / Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und Klima, 

Landschaft, Kultur- und Sachgüter, einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen. Umfang 

und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung hängen von der jeweiligen Planungssituation bzw. 

der zu erwartenden Eingriffserheblichkeit ab. 

Der Umweltbericht begleitet das gesamte Bauleitplanverfahren vom Aufstellungs- bis zum 

Satzungsbeschluss. Auf diese Weise soll eine ausreichende Berücksichtigung der Belange von 

Natur und Umwelt sichergestellt und dokumentiert werden. Der Umweltbericht ist Bestandteil 

der Begründung zum Bebauungsplan. 

Nach §2 Abs. 4 Satz 4 BauGB ist das Ergebnis der Umweltprüfung in der Abwägung zu 

berücksichtigen. 

Zwangsläufig gehen mit der Ausweisung des Baugebietes unvermeidbare Beeinträchtigungen 

der Schutzgüter einher, die im Weiteren im Einzelnen dargestellt werden. 

Die Bearbeitung des Umweltberichts erfolgt gemäß dem Leitfaden „Der Umweltbericht in der 

Praxis“ der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Inneren, ergänzte 

Fassung vom Januar 2007 und gemäß dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und 

Landschaft“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom Dezember 

2021. 
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2. Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele des Bauleitplans 

Die Stadt Pocking hat am 15.02.2023 den Aufstellungsbeschluss für die Erweiterung des 

Bebauungs- und Grünordnungsplanes „SO Biogasanlage Oberindling“ gefasst. Zugleich soll 

der Landschafts- und Flächennutzungsplan mit Deckblatt Nr. 79 geändert werden. 

Im Landschafts- und Flächennutzungsplan der Stadt Pocking ist das Planungsgebiet bisher als 

„Landwirtschaftliche Nutzfläche“ dargestellt.  

Im Zuge der Flächennutzungsplanänderung, die im Rahmen des Parallelverfahrens (nach § 8, 

Abs. 3 BauGB) durchgeführt wird, ist dieser Bereich als Sondergebiet nach § 11 BauNVO 

darzustellen. Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange/Bürgerbeteiligung erfolgt gemäß 

§§ 4 Absatz 2,3 und Absatz 2 BauGB.  

 

Vorgaben der Landesentwicklungsplanung bzw. der Regionalplanung sind nicht bekannt. 

 

3. Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen 

Umweltzustands (Basisszenario) 

 

3.1. Schutzgut Mensch / Gesundheit 

An den Geltungsbereich grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie die vorhandene 

Biogasanlage an. Von diesen gehen auch bei einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 

Emissionen aus. Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und der Lage im 

unmittelbaren Anschluss an die bestehende Biogasanlage weist das Plangebiet keine 

Erholungsqualität auf. Jedoch ist durch die Nähe zu Pocking (Entfernung ca. 600 m) ein 

siedlungsnaher Bereich betroffen, der zur Erholungsnutzung geeignet wäre. 

 

3.2. Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Das Planungsgebiet befindet sich naturräumlich im Unteren Inntal. Die potenzielle natürliche 

Vegetation ist hier der Feldulmen-Eschen-Hainbuchenwald; (FIS-Natur Online, 2023). 

 

Die vorhandene Vegetation im Bearbeitungsgebiet ist durch die menschliche Nutzung geprägt. 

Der Erweiterungsbereich ist zum Großteil Intensiv- Acker. Etwa 2000 m² im südlichen Bereich 

werden als Fläche zur dezentralen Versickerung von Oberflächenwasser genutzt. Die 

anthropogen überprägten Fläche setzt sich aus wenigen Arten zusammen und weist für das 

Schutzgut Tiere und Pflanzen eine geringe Bedeutung auf. 

Flächen nach Art. 23 (1) BayNatSchG sind im engeren Bearbeitungsraum nicht vorhanden. 



 22 

Naturschutzfachlich bedeutsame, seltene Arten der Pflanzen- und Tierwelt sind nicht zu 

erwarten.  

Die räumliche Nähe zur bestehenden Biogasanlage mit ihren Emissionen bzw. Störungen, 

insbesondere für empfindliche Arten der Fauna, ist als Vorbelastung zu werten. 

 

Spezielles Artenschutzrecht (spezielle artenschutzrechtliche Prüfung) 

Wie bei allen Eingriffsvorhaben ist auch im vorliegenden Fall zu prüfen, in wieweit bei den 

europarechtlich geschützten Arten (Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, europäische 

Vogelarten) und den sonstigen, nach nationalem Recht streng geschützten Arten Verbots-

tatbestände im Sinne von § 44 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 BNatSchG ausgelöst 

werden. 

Als Verbotstatbestände sind definiert: 

• Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten  

und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer 

Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 

ökologische 

Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.  

• Störungsverbot: Erhebliches Stören der Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 

Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

• Tötungsverbot: Gefahr von Kollisionen, wenn sich durch das Vorhaben das 

Kollisionsrisiko für die jeweiligen Arten unter Berücksichtigung der vorgesehenen 

Schadenvermeidungsmaßnahmen signifikant erhöht. Die Verletzung oder Tötung von 

Tieren und die Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen, die mit der 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten verbunden sind, 

werden im Schädigungsverbot behandelt. 

 

Vorkommen Kiebitz 

In FIS-Natur Online befindet sich das Gebiet in der Feldvogelkulisse „Kiebitz“.  

Die landwirtschaftliche Fläche ist potenziell als Fortpflanzungs-bzw. Ruhefläche für den 

Kiebitz geeignet. 
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Mit der Siedlungs- und Straßennähe sind Gefahrenquellen z. B. durch Katzen und freilaufende 

Hunde verbunden. Unter Berücksichtigung der Distanzverhalten (ca. 100 -120 m zu vertikalen 

Strukturen) und der rundherum vorhandenen Störeinflüsse sowie Gefahrenquellen, die durch 

die ebene Lage im Raum auch deutlich wahrnehmbar sind, ist daher ein Vorkommen 

planungsrelevanter Arten im direkten Eingriffsbereich sowie den angrenzenden isolierten 

Bereichen zwischen Siedlungsrand, B12 und der Kreisstraße PA56 äußerst unwahrscheinlich. 

 

Hierzu: Stellungnahme Herr Diplombiologe Gisbert Schleinkofer 

 

Begutachtung einer Ackerfläche im Anschluss an die Biogasanlage am Ortsrand von 

Oberindling hinsichtlich möglicher Wiesenbrütervorkommen. (Kiebitz). (Zeitraum 26.4.2023) 

 

Bei der Begehung der geplanten Erweiterungsfläche und dessen Umfeld  wurden keine 

Wiesenbrüter beobachtet. 

 

Gefundene Arten waren: 

Haustauben (Überflug) 

Rabenkrähen (Überflug, Akustik) 

Fasan (In der Randbepflanzung der Anlage) 

Feldsperlinge (in der Randbepflanzung) 

Mehlschwalben (Überflug und Akustik)  

 

Störungsfaktoren für eine Wiesenbrüteransiedlung sind: 

Unmittelbare Nähe an der Ostseite zur Biogasanlage und zum Ort Oberindling. 

Gefährdung durch Versteckmöglichkeiten für potentielle Prädatoren im Heckensaum der 

Biogasanlage und im Siedlungsraum, z.B. Raubvögel, Füchse und Marder, aber auch 

freilaufende Hunde und Katzen. Störend sind auch Spaziergänger und Radfahrer oder 

Feldfahrzeuge. 

 

Naturschutzfachliche Bewertung der Erweiterungsfläche: 

Auf Grund der oben genannten Störungsfaktoren ist die Ansiedlung von Wiesenbrütern 

(Kiebitz) im Bereich dieser Fläche sehr unwahrscheinlich.  

 

 



 24 

3.3. Schutzgut Boden und Fläche 

Im Planungsgebiet beträgt die Mächtigkeit der geschichteten Kiese und Sande ca. 10 m. Es 

finden sich lehmige bis stark lehmige -sande mittlerer Zustandsstufe. 

Auf den skelettreichen Böden aus lockeren Schottern entwickelten sich flach bis mittelgründige 

Parabraunerden mit einer Profiltiefe von max. 50 cm. Die Bodengüte ist als mittel zu bewerten: 

Die Ertragsmesszahlen liegen bei etwa 40-50. 

Durch das Planungsvorhaben entsteht ein zusätzlicher Bedarf an Grund und Boden: ca. 11.000 

m² umfasst die Erweiterung der Biogasanlage. Durch die Nutzung als Sondergebiet werden die 

natürlichen Bodenverhältnisse verändert; es besteht ein hoher Versiegelungs- und 

Nutzungsgrad. Es erfolgt ein Verlust des gewachsenen belebten Bodenkörpers; es entfallen 

folgende Funktionen: Filter zum Schutz des Grundwassers vor Nähr- und Schadstoffeintrag, 

partieller Verlust der Grundwasserneubildung, Regulator des Regenwasserabflusses, 

landwirtschaftliche Fläche mit mittlerer Ertragsleistung. 

 

3.4. Schutzgut Wasser 

In den pleistozänen Schottern konnten sich große Grundwasservorkommen sammeln; das erste 

Grundwasserstockwerk wird von der Tiefe des tertiären Untergrundes (Schlier) bestimmt, der 

im Planungsgebiet bei ca. 10 m unter Gelände ansteht. Die Grundwasserflurabstände liegen bei 

ca. 313,0 bis 313,5 m also etwa 4,0 bis 3,5 m unter Gelände; die Fließrichtung verläuft von SW 

nach NO. 

Im südlichen Bereich befindet sich ein künstliches Stillgewässer (Versickerungsmulde), das der 

Versickerung von Oberflächenwasser der bestehenden Biogasanlage dient. 

Die zusätzliche Versiegelung durch Bauanlagen führt zu einem partiellen Verlust der 

Grundwasserneubildung auf diesen Flächen. 

Vorbelastungen in Bezug auf die Grundwasserneubildung im Untersuchungsgebiet bestehen in 

Folge bestehender Bebauung mit versiegelten / verdichteten Bodenflächen und der bisherigen 

intensiven landwirtschaftlichen Nutzung. 

 

3.5. Schutzgut Luft/Klima 

Das Klima des Unteren Inntals ist durch ein kontinentales Übergangsklima mit heißen 

Sommern und nicht sehr strengen Wintern gekennzeichnet, wobei die sich rasch aufheizenden 

Schotterplatten eine klimatische Bevorzugung der Pockinger Heide bedingt, die sich in der 

realtiv hohen mittleren Jahrestemperatur von 7,5 °C ausdrückt. 



 25 

Die jährliche Niederschlagsmenge liegt bei 750-800 mm, wobei das Niederschlagsminimum 

im Februar (40 mm) und das Maximum – bedingt durch Gewitterregen – im Juli (140 mm) 

erreicht wird. Etwa 15% des Niederschlags wird von Schnee gebildet. Die 

Grundwasserneubildung liegt bei etwa 200 mm/a. 

Das Regionalklima der Pockinger Heide ist durch die Ausbildung von Strahlungs- und 

Flussnebel charakterisiert; so liegt die Zahl der Nebeltage bei etwa 70-80. Die mittelere 

Häufigkeit der Windrichtung / Jahr liegt mit einem Wert von ca. 48 % bei westlichen bzw. 

südwestlichen und nordwestlichen Winden; die mittlere Zahl an windstillen Tagen beträgt ca. 

40 %. 

Im Allgemeinen ist eine bestehende Vorbelastung durch Emissionen aus der bestehenden 

Biogasanlage anzunehmen. 

 

3.6. Schutzgut Landschaft / Erholung 

Das Planungsgebiet, auf einer Höhe von 318 m ü.NN gelegen, ist durch die weitgehend ebene 

Landschaft des Niederterrassenfeldes charakterisiert, von der aus sich Blickbeziehungen zu den 

umliegenden großräumigen Landschaftsteilen (Tertiäres Hügelland im Westen, 

Hochterrassenlandschaft im Süden und Osten) ergeben. Infolge der intensiven 

landwirtschaftlichen Nutzung besteht ein Mangel an gliedernden bzw. belebenden 

Landschaftselementen. 

Im FIS Natur Online ist die Eigenart des Untern Inntals mit gering angegeben, die 

Erholungswirksamkeit mit mittel. 

 

3.7. Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Im Geltungsbereich sind lt. Stand vom 13.04.2023 weder Boden- noch Baudenkmäler im 

Denkmalatlas des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat verzeichnet. 

 

3.8. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 

Nichtdurchführung der Planung 

Bei einer Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) würde das Gebiet weiterhin als Acker 

genutzt. Es würde keine Veränderung der biologischen Vielfalt oder der Funktion als 

Lebensraum für Tiere und Pflanzenarten erfolgen. Auch für die anderen Schutzgüter würden 

sich keine Veränderungen ergeben. 

Das Belassen der vorliegenden Flächen im bestehenden Zustand würde keine Veränderung der 

biologischen Vielfalt oder der Funktion als Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten erwarten 
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lassen, da diese Flächen weiterhin wie bisher genutzt würden. Auch für die anderen Schutzgüter 

würden sich keine Veränderungen ergeben. 

Das Defizit an Erweiterungsmöglichkeit für die bestehende Biogasanlage bliebe ebenfalls 

bestehen. 

 

4. Prognose über die Auswirkung auf die Schutzgüter 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden drei 

Stufen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. 

 

4.1. Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Auswirkungen 

Durch die Realisierung des Baugebietes werden intensiv als Acker genutzte Flächen in 

Anspruch genommen, die nur eine geringe Bedeutung als Lebensraum von Pflanzen und Tieren 

aufweisen.  

Die Versickerungsmulde stellt möglicherweise einen Amphibien-Lebensraum dar.  

Neben dem unmittelbaren Lebensraumverlust durch Überbauung und Umbruch können 

benachbarte Lebensraumstrukturen grundsätzlich auch durch indirekte Effekte wie 

Verlärmung, Beschattung, Veränderungen des Kleinklimas etc. beeinträchtigt werden. 

Baubedingte Auswirkungen: Durch Bautätigkeiten wird in landwirtschaftliche Nutzfläche 

eingegriffen und die bestehende Vegetation auf der Fläche vollständig entfernt. Dabei sind nur 

geringe Auswirkungen auf das Schutzgut Flora & Fauna und Biologische Vielfalt zu erwarten. 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen: Aufgrund der hohen zulässigen Bebauungsdichte 

wird der zukünftige Anteil an Grünflächen innerhalb des Sondergebietes sehr gering sein. 

Schutzgebiete, geschützte Objekte oder Ähnliches sind von der Sondergebietsausweisung nicht 

betroffen. Die Durchlässigkeit des Baugebietes wird durch die Bebauung und sonstige 

Flächenversiegelungen reduziert. Allerdings werden aufgrund der Lage die Barrierewirkungen 

nur in geringem, nicht relevantem Maße verstärkt. Die Schaffung von neuen naturnahen 

Strukturen stellt dagegen eine Verbesserung dar. 

Mittelfristig ist nach entsprechender Entwicklungszeit der Begrünungsmaßnahmen damit zu 

rechnen, dass für mehr als das typischerweise in Ackerflächen vorkommende Artenspektrum 

geeignete Lebensraumstrukturen geschaffen werden. Die Neuanlage von naturnahen Hecken 

bereichert die Kulturlandschaft. Während des Baubetriebs ist mit temporären 

Beeinträchtigungen zu rechnen. 
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Vermeidungsmaßnahmen 

Unter Punkt 5.1 sind Auflagen zur Auffüllung der Versickerungsmulde formuliert. Diese sind 

als textlicher Hinweis in den Bebauungsplan aufzunehmen.   

 

Ergebnis 

Entsprechend den obigen Ausführungen zum speziellen Artenschutzrecht werden insgesamt 

keine Verbotstatbestände nach §44 BNatSchG hervorgerufen. 

 

Gesamtbewertung Schutzgut Tiere und Pflanzen (Biodiversität): 

Auswirkungen geringer bis mittlerer Erheblichkeit 

 

4.2. Schutzgut Boden und Fläche 

Auswirkungen 

Jede Bebauung wirkt sich durch die unvermeidbare Versiegelung und den Eingriff in die 

Boden- und Oberflächenform negativ auf das Schutzgut Boden und Wasser aus. Der natürliche 

Bodenaufbau wird großflächig verändert mit Auswirkungen auf Versickerung, Porenvolumen 

und Leistungsfähigkeit. Baubedingt werden größere Flächen verändert und Oberboden 

zwischengelagert. 

Generell können auch auf Grundstücken, die nicht im Altlastenkataster erfasst sind, Altlasten 

vorhanden sein. Sollten deshalb bei Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des 

Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, 

ist unverzüglich das Landratsamt zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 

BayBodSchG). 

Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (§1 Abs. 5 BauGB sowie §1a Abs. 2) soll mit Grund 

und Boden sparsam und schonend umgegangen werden. Die Inanspruchnahme von 

hochwertigen land- und forstwirtschaftlich genutzten Böden ist zu vermeiden. 

Bodenversiegelungen sollen auf ein unbedingt notwendiges Maß begrenzt werden. 

Durch die Anlage von Gebäuden und befestigten Betriebs- und Freiflächen könnten bis zu 80% 

der bebaubaren Flächen dauerhaft versiegelt werden. 

Versiegelung hat auch Auswirkungen auf die Schutzgüter Wasser und Siedlungsklima und es 

gehen praktisch alle Bodenfunktionen verloren (Puffer-, Regelungs-, Lebensraumfunktion und 

Produktionsfunktion des Bodens für die Landwirtschaft). 
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Vermeidungsmaßnahmen  

Vermeidungsmaßnahmen werden ergriffen, um die Auswirkungen zu reduzieren. Hierzu gehört 

eine Begrenzung der versiegelten Flächen und die Verwendung von versickerungsfähigen 

Belägen. Der Ausgleich erfolgt im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung durch 

eine Aufwertung geeigneter Flächen. 

 

Ergebnis 

Es sind auf Grund der Versiegelung und des Verlustes landwirtschaftlicher Flächen 

Umweltauswirkungen mittlerer Erheblichkeit für das Schutzgut Boden und Fläche zu erwarten. 

Der Verlust landwirtschaftlicher Fläche sowie die zusätzliche Versiegelung kann nicht 

ausgeglichen werden. 

 

Gesamtbewertung Schutzgut Boden und Fläche: 

Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit 

 

4.3. Schutzgut Wasser 

Auswirkungen 

Auf der zur Bebauung vorgesehenen Fläche wird durch die Versiegelung der Oberflächen-

abfluss vermehrt und beschleunigt, das Rückhaltevolumen des belebten Bodens vermindert und 

die Grundwasserneubildungsrate herabgesetzt. 

Auch die Verdunstung wird auf Grund der Versiegelung reduziert. 

Es kann nach dem derzeitigen Erkenntnisstand davon ausgegangen werden, dass bei den 

Baumaßnahmen kein Grundwasser angeschnitten wird.  

 

Vermeidungsmaßnahmen 

Soweit keine Gefahr eines Eintrags von wassergefährdeten Stoffen besteht, sind Wege, 

Zufahrten und Höfe mit wasserdurchlässigen, versickerungsfähigen Belägen herzustellen. 

Das unverschmutzte Dachflächenwasser wird großflächig versickert.  

Die Festsetzungen zur Eingrünung tragen zur Verminderung von negativen Auswirkungen auf 

das Schutzgut Wasser bei. 
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Ergebnis 

Es sind durch die Versiegelung bei Einhaltung der Verminderungsmaßnahmen 

Umweltauswirkungen geringer bis mittlerer Erheblichkeit für das Schutzgut Wasser zu 

erwarten. 

 

Gesamtbewertung Schutzgut Grund- und Oberflächenwasser: 

Auswirkungen geringer bis mittlerer Erheblichkeit 

 

4.4. Schutzgut Luft/Klima 

 

Auswirkungen 

Die Versiegelung großer freier Flächen führt zur Reduktion von Kaltluftentstehungsgebieten. 

Eine gewisse Beeinflussung der Schutzgüter Luft und Klima ist nicht zu vermeiden. Der 

Luftaustausch im Plangebiet ist durch die vorhandenen und zu erhaltenden freien Flächen 

gewährleistet, zudem ist auf Grund der Größe des Geltungsbereichs keine nachhaltige 

Beeinträchtigung zu erwarten. 

Die landwirtschaftlich genutzten Offenlandbereiche tragen infolge der nächtlichen schnellen 

Abkühlung prinzipiell zur Kaltluftentstehung bei.  

Luftgetragene Immissionen (Lärm, Schadstoffe) werden im Umfeld durch die Bebauung und 

den damit im Zusammenhang stehenden Verkehr geringfügig erhöht. Die geplanten 

Eingrünungsmaßnahmen werden die diesbezüglichen Auswirkungen teilweise mindern. 

 

Vermeidungsmaßnahmen 

Vermeidungsmaßnahmen können die Auswirkungen reduzieren. So führen z.B. die 

Festsetzungen zur Eingrünung des Baugebietes zur Staubbindung und Reduzierung 

der Wärmeentwicklung sowie zur Verbesserung des Kleinklimas.  

 

Ergebnis 

Es sind durch die Bebauung keine erheblich negativen Umweltauswirkungen für das Schutzgut 

Luft festzustellen. Für das Schutzgut Klima sind allenfalls gering erhebliche Auswirkungen zu 

erwarten. 

 

Gesamtbewertung Schutzgut Klima und Lufthygiene: 

Auswirkungen geringer Erheblichkeit 
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4.5. Wirkungsgefüge zwischen den o.g. Schutzgütern 

Die einzelnen Schutzgüter stehen untereinander in engem Kontakt und sind durch 

Wirkungsgefüge miteinander verbunden. So ist die Leistungsfähigkeit/Eignung des 

Schutzgutes Boden nicht ohne die Wechselwirkungen mit dem Gut Wasser zu betrachten 

(Wasserretention und Filterfunktion). Beide stehen durch die Eignung als Lebensraum 

wiederum in Wechselbeziehung zur Pflanzen- und Tierwelt. Diese Bezüge sind bei den 

jeweiligen Schutzgütern vermerkt. Bereiche mit ausgeprägtem ökologischen Wirkungsgefüge 

sind im Geltungsbereich und im Umfeld nicht vorhanden. 

 

4.6. Schutzgut Landschaft / Erholung 

Auswirkungen 

Jeder Eingriff und jede Bebauung veränderten das Orts- und Landschaftsbild im unmittelbaren 

Vorhabenbereich grundlegend. 

In Folge der Festsetzung der maximalen Höhen für Gebäude sind die diesbezüglichen Eingriffe 

von geringer Bedeutung. 

 

 

Vermeidungsmaßnahmen 

Vermeidungsmaßnahmen können die Auswirkungen auf das Schutzgut reduzieren. Hierzu 

gehören unter anderem die Festsetzungen zur Eingrünung sowie zur Gebäudehöhe. 

 

Ergebnis 

Es sind durch die Bebauung gering erhebliche Umweltauswirkungen für das Schutzgut 

Landschaftsbild zu erwarten. 

 

Gesamtbewertung Schutzgut Landschaft: 

Auswirkungen geringer Erheblichkeit 

 

4.7. Auswirkungen auf Erhaltungsziele und den Schutzzweck der 

Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 

Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete durch den Bebauungsplan sind auf Grund der großen 

Abstände ausgeschlossen. Es sind keine Wirkungen denkbar, die eine erhebliche 

Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten zur Folge haben könnten. 
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4.8. Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 

sowie die Bevölkerung insgesamt 

 

Auswirkungen 

Durch die vorgesehene Bebauung wird ein Bereich in räumlicher Nähe zu bestehenden 

Gebäuden aufgefüllt. Dadurch sind in der Regel Auswirkungen auf die im Umfeld lebende 

Wohnbevölkerung gegeben. 

Gerade während der Bauphase ist mit baubedingten Belastungen durch den Baustellenbetrieb 

und den damit zusammenhängenden Fahrverkehr zu rechnen (Lärm, Staub, optische Reize). 

Sie werden als unerheblich eingestuft, da sie zeitlich begrenzt auftreten und sich nicht nachteilig 

auf Wohn- und Erholungsfunktionen sowie das Wohlbefinden und die Gesundheit auswirken. 

Mit der Bebauung des Sondergebiets gehen Freiflächen verloren, die allerdings durch die 

Nutzung als Acker auch bisher nicht frei zugänglich waren. Aufgrund der geringen 

Ausdehnung, Lage, Strukturierung und fehlenden Erschließung mit Wegen ist die Bedeutung 

des Gebiets selbst für Freizeit und Erholung der Bevölkerung als gering einzustufen. 

 

Vermeidungsmaßnahmen 

Vermeidungsmaßnahmen können die Auswirkungen auf das Schutzgut reduzieren. Hierzu 

gehören unter anderem die Festsetzungen zur Eingrünung sowie zur Gebäudehöhe. 

 

Ergebnis 

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch sind lediglich gering erhebliche Belastungen für die 

angrenzenden Flächen und für das geplante Gebiet zu erwarten. 

 

Gesamtbewertung Schutzgut Mensch: 

Auswirkungen geringer Erheblichkeit 

 

4.9. Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Im Bereich des Geltungsbereichs des Bebauungsplans werden keine Bodendenkmäler 

vermutet. Es sind auch keine anderen Sachgüter wie Baudenkmäler von der geplanten 

Bebauung betroffen. 

 

Gesamtbewertung Schutzgut Kultur- und Sachgüter: 

Auswirkungen ohne Erheblichkeit 
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5. Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen  

 

5.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Eingrünung des Sondergebietes mit einer 5-m breiten Hecke 

Pflanzen: 

Bäume II: Ordnung:  

Acer campestre Feld-Ahorn 

Malus sylvestris Wildapfel 

Pyrus pyraster Wildbirne 

 

Heister, 2x verpflanzt 125-150, gebietseigen 6.1, Vorkommensgebiet 6.1 “Alpenvorland“ 

Sträucher: 

 

Berberis vulgaris Gemeine Berberitze 

Cornus mas Kornelkirsche 

Corylus avellana Hasel 

Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn 

Prunus spinosa Schlehe 

Rhamnus cathartica Purgier-Kreuzdorn 

Salix caprea Sal-Weide 

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 

 

2 x verpflanzte Sträucher, 4 Triebe, Höhe 60-100 cm, gebietseigen, Vorkommensgebiet 6.1 

“Alpenvorland“ 

Pflanzung bei 5 m Breite: 2-reihig, Pflanzabstand in der Reihe 1,5 m, zwischen den Reihen 

1,5 m. 

 

Pflege: 

Die festgesetzten Gehölzpflanzungen sind pfleglich heranzuziehen und in ihrer natürlichen 

Entwicklung zu fördern. Sie sind dauerhaft zu erhalten und bei Ausfall durch gleichwertige 

und gleichartige zu ersetzen. Ein Verbiss-Schutz ist anzubringen. Die Dauer der 

Entwicklungspflege beträgt mindestens drei Jahre. Der Einsatz von Insektiziden, Pestiziden, 

Herbiziden und Fungiziden ist nicht erlaubt. Hecken sind als frei wachsende 
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Landschaftshecken anzulegen und zu pflegen, d.h. Pflegeschnitte dürfen nur in mehrjährigen 

Abständen erfolgen. 

 

Auflagen zur Auffüllung der Versickerungsmulde 

Die Aufschüttung der Versickerungsmulde im Süden darf nur im September/Oktober 

geschehen. Davor ist die Sohle zu räumen. Das Räumgut ist in der Nähe der neu angelegten 

Versickerungsmulde zu lagern, um Tieren im Räumgut Fluchtmöglichkeiten zu geben. Zügiges 

Verfüllen der alten Versickerungsmulde. Nach einigen Tagen ist das Räumgut zu entfernen. 

Unbelastetes Material kann auf landwirtschaftlichen Flächen (kein Überschwemmungsgebiet, 

keine Auffüllung von Mulden, keine naturschutzfachlich wertvollen Flächen) eingearbeitet 

werden. Evtl. baurechtliche oder sonstige rechtliche sowie fachliche Bestimmungen sind 

hierbei zu berücksichtigen. Im Zweifelsfall sollte es vorab mit dem zuständigen Landratsamt 

abgesprochen werden. Alternativ hierzu bietet sich die Deponierung an. 

 

5.2 Ausgleichsmaßnahmen 

Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung ist von der Intensität des Eingriffs, also der Stärke, 

Dauer und Reichweite der Wirkungen und von der Empfindlichkeit der Schutzgüter abhängig. 

Auch die Ausgestaltung der geplanten Bebauung beeinflusst die Intensität der konkreten 

Beeinträchtigung von Natur und Landschaft. 

Der Bebauungsplan legt Art und Maß der baulichen Nutzung in Form eines äußeren 

Gesamtrahmens fest. Somit kann auch die Schwere der Beeinträchtigung auf Natur und 

Landschaft überschlägig auch dem Maß der vorgesehenen baulichen Nutzung abgeleitet 

werden. 

Hierzu dient die Grundflächenzahl (GRZ). Bei geringer und mittlerer Bedeutung kann deshalb 

als Beeinträchtigungsfaktor die Grundflächenzahl angesetzt werden.  

Beeinträchtigungsfaktor: 0,8 = GRZ 

 

Ausgleichs-

bedarf 

 

= Eingriffsfläche 

 

x Wertpunkte BNT/ 

m² Eingriffsfläche 
(Intensiv-Acker, 

Versickerungsmulde 

BNT geringe Bedeutung) 

x Beeinträchti-

gungsfaktor 
(GRZ) 

 

26.400 m² = 11.000 m² x 3 x 0,8 

 

Der Ausgleichsbedarf beträgt 26.400 m². 
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Ausgleichsumfang: 

Der Ausgleich erfolgt auf der Fl.-Nr. 131, Gemarkung Indling, Gemeinde Pocking. 

Entlang des Ausbaches wird auf einer Teilfläche des Flurstücks der lückige 

gewässerbegleitende Gehölzsaum, um eine Silberweiden-Baumreihe erweitert.  

 

Im Moment dominiert hier Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche) als Baumart. Aufgrund 

des Eschentriebsterbens ist es naturschutzfachlich sinnvoll diesen Bestand durch Salix alba 

(Silberweiden) zu ergänzen, um langfristig das Gewässerbegleitgehölz zu erhalten. 

Der Gehölzsaum ist biotopkartiert „Nr. 7546-0141 Gehölzsaum nördlich Oberindling“. Der 

Gehölzsaum wird als bachbegleitender, lückiger Silberweidensaum mit Holunder und 

Pfaffenhütchen in der Strauchschicht beschrieben.  

 

 
 

Für die Pflege wird die Anlage eines Pufferstreifens gegen die Eutrophierung des Biotops 

durch die intensive Landwirtschaft empfohlen. Hierzu wird eine mesophile Hecke zur 

Abschirmung entlang der südlichen Ackergrenze angelegt. Zwischen dieser Hecke und dem 

Biotop entsteht eine Sukzessionsfläche mit dem Entwicklungsziel Mesophiles Gebüsch 

(B112). 
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    Aufwertung 

Ausgleichs-

umfang 

 

= 

 

Fläche 

 

x 

 

Prognosezustand 
Baumreihe, mittlere 

Ausprägung 

B312 

- Ausgangszustand 
Artenarme Säume 

und Staudenfluren 

K11 
 = 2100 m² x 9 WP - 4 WP 

10.500 m² = 2100 m² x 5 WP 

 

 

    Aufwertung 

Ausgleichs-

umfang 

 

= 

 

Fläche 

 

x 

 

Prognosezustand 
Mesophile Hecke 

B112 

- Ausgangszustand 
Intensiv-Grünland 

 = 1100 m² x 10 WP - 3 WP 

7.700 m² = 1100 m² x 7 WP 

 

    Aufwertung 

Ausgleichs-

umfang 

 

= 

 

Fläche 

 

x 

 

Prognosezustand 
Sukzessionsfläche 

Zielzustand: 

Mesophiles Gebüsch 

B112 

 

- Ausgangszustand 
Artenarme Säume 

und Staudenfluren 

K11 

 = 1400 m² x 10 WP - 4 WP 

8.400 m² = 1400 m² x 6 WP 

 

 

Der Ausgleichsbedarf liegt bei 26.400 m², der Ausgleichsumfang bei 26.800 m². Somit ist der 

Eingriff ausgeglichen. 

 

Baumreihe aus Silberweiden 

Pflanzung von neun Silberweiden (Salix alba) entlang des Ausbaches, Einzelstammschutz 

Pflanzqualität: Heister, 2x verpflanzt 150-200, gebietseigen, Vorkommensgebiet 6.1 

“Alpenvorland“ 
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Pflanzliste mesophile Hecke: 
 
Acer campestre - Feld-Ahorn 
Cornus mas - Kornelkirsche 
Crataegus monogyna - Eingriffeliger Weißdorn 
Malus sylvestris - Wildapfel 
Prunus spinosa - Schlehe 
Pyrus pyraster - Wildbirne 
Salix caprea - Sal-Weide 
Sambucus nigra - schwarzer Holunder 
Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball 
 
Pflanzqualität: 
2 x verpflanzte Sträucher, 4 Triebe, Höhe 60-100 cm, gebietseigen, Vorkommensgebiet 6.1 
"Alpenvorland" 
 

Die festgesetzten Gehölzpflanzungen sind pfleglich heranzuziehen und in ihrer natürlichen 

Entwicklung zu fördern. Sie sind dauerhaft zu erhalten und bei Ausfall durch gleichwertige 

und gleichartige zu ersetzen. Ein Verbiss-Schutz ist anzubringen. Die Dauer der 

Entwicklungspflege beträgt mindestens drei Jahre. Der Einsatz von Insektiziden, Pestiziden, 

Herbiziden und Fungiziden ist nicht erlaubt. Hecken sind als frei wachsende 

Landschaftshecken anzulegen und zu pflegen, d.h. Pflegeschnitte dürfen nur in mehrjährigen 

Abständen erfolgen. 

 

Für die Ausgleichsfläche ist eine Grunddienstbarkeit zugunsten des Freistaates Bayern, 
vertreten durch die uNB Passau, einzutragen. 
 

 

6. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Stadt Pocking plant die Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplans  

„SO Biogasanlage Oberindling“. 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 13.500 m². 

Durch die Ausweisung des Gebietes wird die Erweiterungsmöglichkeit für die bestehende 

Biogasanlage sichergestellt und damit auch eine langfristige Perspektive für diese geschaffen. 

Damit können geplante Siedlungsgebiete über ein Fernwärmenetz mit Wärme aus 

regenerativen Energien versorgt werden und somit fossile Brennstoffe eingespart und die 

Klimaziele schneller erreicht werden. 

Um den gesetzlichen Anforderungen nach Durchführung einer sogenannten Umweltprüfung 

Rechnung zu tragen, ist ein Umweltbericht als Teil der Begründung des Bauleitplanes zu 
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erstellen. Im vorliegenden Umweltbericht werden die derzeitigen Verhältnisse bezüglich der 

Schutzgüter im Einzelnen beschrieben und die Auswirkungen des Bauleitplans auf diese 

erläutert und bewertet. 

Zusammenfassend betrachtet, entstehen durch die geplante Ausweisung im Bebauungsplan und 

die Realisierung der Bebauung in erster Linie Beeinträchtigungen der Schutzgüter  

„Boden/Fläche“ und „Wasser“. 

 

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen: 

 

Schutzgut Wesentliche Wirkungen/Betroffenheit Bewertung 

Tiere und 

Pflanzen 

Biologische 

Vielfalt 

Verlust von Ackerflächen, keine Fläche mit 

komplexen ökologischem Wirkungsgefüge 

betroffen 

Gering bis mittel 

Boden/Fläche Hohe Versiegelung, jedoch keine seltenen 

oder naturnahe Böden betroffen 

Versiegelung sowie Verlust 

landwirtschaftlicher Fläche ist nicht 

ausgleichbar, aber alternativlos 

mittel 

Wasser Verringerte Grundwasserneubildung durch 

Versiegelung, aber soweit möglich 

Versickerung und Rückhaltung vor Ort 

gering bis mittel 

Klima/Luft Kaltluftentstehungsfläche ohne Bezug zu 

Belastungsgebieten betroffen 

gering 

Landschaft Beeinträchtigung des Orts- und 

Landschaftsbildes durch Baukörper, 

Ortsrandeingrünung vorgesehen 

gering 

Mensch Verlust siedlungsnaher Freiflächen, keine 

erheblichen Emissionen bei Einhaltung der 

immissionsschutzrechtlichen Vorgaben 

gering 

Kultur- und 

Sachgüter 

Keine Bodendenkmäler bekannt, vor allem 

bei den 

Erdarbeiten ist auf Bodenfunde zu achten. 

Die gesetzlichen Vorgaben sind einzuhalten 

ohne 
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Wechselwirkungen 

zwischen den 

Schutzgütern 

Keine erheblichen, zusätzlichen Belastungen 

durch Wechselwirkungen zwischen den 

Schutzgütern zu erwarten 

nicht erheblich 

Auswirkungen bei 

schweren Unfällen 

oder Katastrophen 

Keine zusätzlichen Auswirkungen aufgrund 

der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan 

zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder 

Katastrophen 

voraussichtlich nicht 

betroffen 

 

 

Durch eine intensive Eingrünung, die Einbindung der Baukörper sowie die Reglementierung 

der Versiegelung werden differenzierte Vermeidungsmaßnahmen getroffen. 

Es sind von der Planung keine wertvollen Lebensräume betroffen. Vermeidungsmaßnahmen 

verringern die Eingriffe in den Natur- und Landschaftshaushalt, so dass die ökologische 

Funktionsfähigkeit des Landschaftsraumes erhalten bleibt. 

Durch grünordnerische und ökologische Festsetzungen für den Geltungsbereich sowie durch 

die Bereitstellung von Ausgleichsflächen wird eine ausgeglichene Bilanz von Eingriff und 

Ausgleich erzielt. 

 
 
Pocking, 06.03.2024 
 
 
Büro für Raumplanung und Landschaftsökologie 
 
Albert Krah     Ruth Kappendobler 
Dipl.- Geograph Univ.   Dipl.-Ing (FH) Landschaftsarchitektur 
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C) ANHANG 
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